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Niederschrift 

über die 42. öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

am Mittwoch, 23. September 2020, 17:00 Uhr 

im Sitzungssaal der Stadtverordneten, Rathaus, Kassel 

 

 

Anwesende:  

 

Mitglieder 

Dominique Kalb, Vorsitzender, CDU 

Sascha Gröling, 1. stellvertretender Vorsitzender, SPD 

Eva Koch, 2. stellvertretende Vorsitzende, B90/Grüne 

Judith-Annette Boczkowski, Mitglied, SPD 

Dietmar Bürger, Mitglied, SPD 

Mario Lang, Mitglied, SPD 

Holger Augustin, Mitglied, CDU 

Wolfram Kieselbach, Mitglied, CDU 

Steffen Müller, Mitglied, B90/Grüne 

Sven René Dreyer, Mitglied, AfD 

Violetta Bock, Mitglied, Kasseler Linke 

Dr. Bernd Hoppe, Mitglied, Freie Wähler (WfK) (ab 17.07 Uhr,  

 Vertretung für Jörg Hildebrandt) 

 

Teilnehmer mit beratender Stimme 

Pasquale Malva, Vertreter des Ausländerbeirates 

 

Magistrat 

Dirk Stochla, Stadtrat, SPD 

Christof Nolda, Stadtbaurat, B90/Grüne 

 

Schriftführung 

Sabine John, Hauptamt - Büro der Stadtverordnetenversammlung 

 

Entschuldigt: 

Matthias Nölke, Mitglied, FDP 

Heinz Gunter Drubel, Vertreter des Seniorenbeirates 

Helmut Ernst, Vertreter des Behindertenbeirates 

 

Verwaltung und andere Teilnehmer/-innen 

Volker Mohr, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz 

Dr. Georg Förster, Straßenverkehrs- und Tiefbauamt 

Cornelia Engelhardt-Fröhlich, Umwelt- und Gartenamt 
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Tagesordnung: 

 

1. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/18 "Wohnstadt 

Waldau" – 1. Änderung (Offenlegungsbeschluss) 

101.18.1816 

2. Planungen ÖPNV-Schienentrassen 101.18.1778 

3. Sachstand des Formfehlers bei der Straßenverkehrsordnung 101.18.1779 

4. Planungen zur Umgestaltung Wehlheider Platz 101.18.1791 

5. Nachweise für Fahrradstraße Goethestraße 101.18.1792 

6. Untersuchungen zum Infektionsrisiko im ÖPNV 101.18.1793 

7. Aktion Abbiegeassistent 101.18.1794 

8. Belebung Fuldaufer 101.18.1795 

9. Vorhabenbezogener B-Plan Wilhelmshöher Allee 176/174a / 

Hinterhaus 

101.18.1800 

10. Kulturdenkmal documenta urbana 101.18.1802 

11. Mehr Sicherheit für die Haltestelle Mittelring 101.18.1806 

12. Ergebnisse der Verkehrserhebung vorstellen 101.18.1807 

13. Finanzierung des Blindenpfades im Naturpark Habichtswald 101.18.1826 

14. Erhöhung der Sozialwohnungsquote 101.18.1843 

15. Höhe von Strafen bei Verstoß gegen die Baumschutzsatzung 101.18.1844 

16. Interessenskonflikt zwischen Photovoltaikanlagen und 

Denkmalschutz 

101.18.1845 

 

 

Vorsitzender Kalb eröffnet die mit der Einladung vom 16. September 2020 

ordnungsgemäß einberufene 42. öffentliche Sitzung des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr, begrüßt die Anwesenden, stellt die 

Beschlussfähigkeit und die Tagesordnung fest. 

 

 

Zur Tagesordnung 

 

Vorsitzender Kalb teilt mit, dass sich die Fraktion FDP+FW+Piraten für die heutige 

Sitzung entschuldigt hat, aber darum bittet, die Tagesordnungspunkte 

 

TOP 3 betr. Sachstand des Formfehlers bei der Straßenverkehrsordnung, 

101.18.1779, 

TOP 8 betr. Belebung Fuldaufer, 101.18.1795 

und 

TOP 13 betr. Finanzierung des Blindenpfades im Naturpark Habichtswald, 

101.18.1826, 

 

trotzdem zu behandeln und die Beantwortungen schriftlich der Niederschrift 

beizufügen. Dagegen erhebt sich kein Widerspruch. 

 



 

Niederschrift über die 42. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr  

vom 23. September 2020 

 

3 von 17 1. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/18 "Wohnstadt Waldau" –  

1. Änderung (Offenlegungsbeschluss) 

Vorlage des Magistrats 

- 101.18.1816 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

„Dem Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes der Stadt Kassel Nr. VII/18 

für die 'Wohnstadt Waldau' wird zugestimmt. Er soll gemäß § 3 Abs. 2 

Baugesetzbuch öffentlich ausgelegt werden. Das Bebauungsplanverfahren wird 

beschleunigt nach § 13a Baugesetzbuch durchgeführt. 

 

Der Geltungsbereich (Änderungsbereich) umfasst die Flurstücke 400/4, 343/1, 

344, 404/8, 398/1 (tlw.) der Flur 2 Gemarkung Waldau und wird begrenzt 

 

 im Süden und Südosten durch umliegende Wohnbaugrundstücke und 

den öffentlichen Erschließungsweg (Flurstück 405/1), 

 im Nordwesten durch die Waldemar-Petersen-Straße, 

 im Nordosten durch den Rad- und Fußweg entlang des Wahlebaches. 

 

Ziel des Bebauungsplanes ist die Anpassung des Planungsrechts an die 

vorhandene Standortnutzung durch die Kindertagesstätte Waldau II sowie die 

Entwicklung des Geländes des ehemaligen Heizwerks zu einer öffentlichen 

Grünfläche mit der Schwerpunktnutzung Kinderspiel.“ 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

Abwesend: FDP+FW+Piraten, WfK 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/18 

"Wohnstadt Waldau" – 1. Änderung (Offenlegungsbeschluss), 101.18.1816, wird 

zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Gröling 

 



 

Niederschrift über die 42. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr  

vom 23. September 2020 

 

4 von 17  

2. Planungen ÖPNV-Schienentrassen 

Antrag der AfD-Fraktion 

- 101.18.1778 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die derzeitigen Planungen im Bereich des NVV zur Bahn-/ 

Straßenbahnanbindung des Flughafens Kassel-Calden sowie Stand und Inhalt 

der Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Waldkappeler Bahn für den 

Personenverkehr der Deutschen Bahn sollen im Ausschuss für 

Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr vorgestellt werden, wenn möglich 

unter Einbeziehung von Projektbeteiligten des NVV und der Deutschen Bahn.  

 

Stadtverordneter Dreyer, AfD-Fraktion, begründet den Antrag. 

 

Stadtrat Stochla beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: AfD 

Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, Kasseler Linke, WfK 

Enthaltung: -- 

Abwesend: FDP+FW+Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Antrag der AfD-Fraktion betr. Planungen ÖPNV-Schienentrassen, 

101.18.1778, wird abgelehnt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Kieselbach 

 

 

3. Sachstand des Formfehlers bei der Straßenverkehrsordnung 

Anfrage der Fraktion FDP+ Freie Wähler + Piraten 

- 101.18.1779 - 

 

Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 
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1. Wie viele Bescheide über Verwarn- oder Bußgelder wurden auf Basis der 

fehlerhaften Straßenverkehrsordnung in Kassel ausgestellt? 

2. Welche Einnahmen wurden dadurch nach der neuen StVO erzielt und 

welcher Betrag hätte sich nach der alten StVO ergeben? 

3. Wie viele Bescheide wurden bezahlt und sind damit rechtskräftig geworden 

und wie viele nicht? 

4. Wie hoch sind die Mindereinnahmen, die der Stadt durch die fehlerhaften 

bzw. eingestellten Verfahren entstanden sind? 

5. Wie hoch sind die monatlichen Personal- und Betriebskosten, die für die 

Überwachung des Straßenverkehrs aufgewendet werden? 

6. Welche Möglichkeiten hat die Stadt, eventuell falsch berechnete Verwarn- 

und Bußgelder zurückzuerstatten? 

 

Stadtrat Stochla teilt mit, dass der Magistrat wegen fehlender Zuständigkeit diese 

Anfrage nicht beantworten kann.  

 

Vorsitzender Kalb erklärt die Anfrage für erledigt. 

 

 

4. Planungen zur Umgestaltung Wehlheider Platz 

Anfrage der AfD-Fraktion 

- 101.18.1791 - 

 

Anfrage 

 

Am 06.08.2020 berichtete die HNA mit Bezug auf Aussagen des Ortsvorstehers  

N. Sprafke, die Gestaltung des Georg-Stock-Platzes könne sich weiter verzögern, 

da evtl. zuvor eine Umgestaltung des Wehlheider Platzes im Bereich der KVG-

Haltestellen durchgeführt werde.  

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Welche Veränderungen werden auf dem Wehlheider Platz geplant? 
 

2. Werden die Planungen in den Gremien der Stadtverordneten-Versammlung 

als gewählte Vertretung der Kasseler Bürger vorgestellt, wenn ja, wann in 

welchem Gremium? 
 

3. Wann wird die Neugestaltung des Georg-Stock-Platzes begonnen? 
 

4. Weshalb wird der Georg-Stock-Platz aufgrund des aktuellen Zustandes 

nicht mit höherer Priorität behandelt? 

 

Stadtverordneter Dreyer, AfD-Fraktion, begründet die Anfrage. 
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der Niederschrift beigefügt. 

 

Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzender Kalb die 

Anfrage für erledigt. 

 

 

5. Nachweise für Fahrradstraße Goethestraße 

Anfrage der AfD-Fraktion 

- 101.18.1792 - 

 

Anfrage 

 

Lt. Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung § 2 zu Zeichen 244  

(VwV-StVO) kommt die Einrichtung einer Fahrradstraße dann in Betracht, wenn 

der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist (…). 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. In welcher Form wurde dieser Nachweis für die Goethestraße erbracht? 

 

2. Wurden Verkehrszählungen vorgenommen, wenn ja, wann (genauer 

Zeitraum) und mit welchen Ergebnissen?  

 

Stadtverordneter Dreyer, AfD-Fraktion, begründet die Anfrage.  

 

Stadtrat Stochla beantwortet die Anfrage. Die schriftliche Beantwortung wird der 

Niederschrift beigefügt 

 

Nach Beantwortung durch Stadtrat Stochla erklärt Vorsitzender Kalb die Anfrage 

für erledigt. 

 

 

6. Untersuchungen zum Infektionsrisiko im ÖPNV 

Anfrage der AfD-Fraktion 

- 101.18.1793 - 

 

Anfrage 

 

Lt. “Städtetag aktuell“ der Information des Deutschen Städtetages behauptet der 

OB der Stadt Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetages, Burkhard Jung, am 

19. Juni: „Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich Fahrpersonal oder Fahrgäste 

überdurchschnittlich im Nahverkehr mit dem Corona-Virus angesteckt hätten.“ 

Entsprechende Studien oder Untersuchungen werden jedoch nicht genannt. 
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1. Wie beurteilt der Magistrat der Stadt Kassel das Infektionsrisiko im ÖPNV: 

a) ohne Maskenpflicht? 

b) mit Maskenpflicht bei verbreiteter Missachtung (über 20% ohne Maske)? 

c) mit Maskenpflicht und weitgehender Einhaltung? 

d) wie c) mit zusätzlich häufiger Desinfektion (nach Vorbild von Süd-Korea  

    und Taiwan)? 
 

2. Welche Studien bzw. Untersuchungen (z. B. statistische Erfassung der 

ÖPNV-Nutzung bei Covid19-Infizierten) sind dem Magistrat oder der KVG 

bekannt, die eine Beurteilung des Infektionsrisikos im ÖPNV ermöglichen? 
 

3. Bis zu welchem Vorkommen von Covid19-Infizierten, anteilig an der 

Bevölkerung, hält der Magistrat das Aufrechterhalten der 

Schutzmaßnahmen für sinnvoll, unter Beachtung der Nebenwirkungen/ 

erhöhten Gesundheitsrisiken durch den Gebrauch von Atemschutzmasken? 

 

Stadtverordneter Dreyer, AfD-Fraktion, begründet die Anfrage. 

 

Stadtrat Stochla beantwortet die Anfrage und die sich anschließenden Fragen der 

Ausschussmitglieder. 

 

Nach Beantwortung durch Stadtrat Stochla erklärt Vorsitzender Kalb die Anfrage 

für erledigt. 

 

 

7. Aktion Abbiegeassistent 

Antrag der CDU-Fraktion 

- 101.18.1794 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, als Sicherheitspartner der „Aktion 

Abbiegeassistent“ beizutreten und damit einen wichtigen Beitrag zur Steigerung 

der Verkehrssicherheit in Kassel zu leisten. 

 

Stadtverordneter Augustin, CDU-Fraktion, begründet den Antrag. 

 

Stadtrat Stochla beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder. 
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Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

Abwesend: FDP+FW+Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag der CDU-Fraktion betr. Aktion Abbiegeassistent, 101.18.1794, wird 

zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Koch 

 

 

8. Belebung Fuldaufer 

Anfrage der Fraktion FDP+ Freie Wähler + Piraten 

- 101.18.1795 - 

 

Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. Inwiefern wäre ein Ausbau mit einer Wassertreppe oder mit einem 

Spielplatz am Fulda-Ufer an der Spitzhacke neben dem Auedamm 

oder an anderen Freiflächen möglich? 
 

2. Welche Maßnahmen sind seitens der Stadt geplant, den touristischen 

und freizeitlichen Wert des Fuldaufers mittels Ausbau der 

Gastronomie oder anderer Maßnahmen an der Fulda zu unterstützen? 

 

3. Gibt es von Seiten der Stadt derzeit Bestrebungen, die eine 

wirtschaftliche oder touristische Belebung des Fuldaufers beinhalten? 

 

4. Welche Bedingungen und Regelungen müssen bei einem Ausbau des 

Ufers im Falle einer weiteren wirtschaftlichen / touristischen Nutzung 

eingehalten werden? 

 

5. Wie ist der aktuelle Stand bzgl. der Umsetzung einer „Stehenden 

Welle“ an der Fulda? 
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Ausschussmitglieder. Die schriftliche Beantwortung wird der Niederschrift 

beigefügt. 

 

Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzender Kalb die 

Anfrage für erledigt. 

 

 

9. Vorhabenbezogener B-Plan Wilhelmshöher Allee 176/174a / Hinterhaus 

Antrag der SPD-Fraktion 

- 101.18.1800 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, zu einer möglichen Bebauung der Grundstücke 

Wilhelmshöher Allee 176/174a / Hinterhäuser einen vorhabenbezogenen  

B-Plan einzufordern. 

 

Stadtverordneter Lang, SPD-Fraktion, begründet den Antrag. 

 

Auf Wunsch des Stadtverordneten Müller, Fraktion B90/Grüne, gibt Stadtbaurat 

Nolda einen Bericht zum Thema und beantwortet im Anschluss zusammen mit 

Herrn Mohr, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalschutz, die Fragen der 

Ausschussmitglieder. 

 

Im Rahmen der Diskussion zieht Stadtverordneter Lang, SPD-Fraktion, den Antrag 

für seine Fraktion zurück. 

 

Der Antrag wurde von Stadtverordneten Lang, SPD-Fraktion, für seine Fraktion 

zurückgezogen. 

 

 

10. Kulturdenkmal documenta urbana 

Anfrage der CDU-Fraktion 

- 101.18.1802 - 

 

Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

Wie erklärt sich die Stadt die Unmöglichkeit gegen Veränderungen der 

documenta urbana vorgehen zu können, wo doch nach § 11 Abs. 1 Satz 4 des 

Hessischen Denkmalschutzgesetzes: „Der Schutz unbeweglicher 
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Denkmalverzeichnis des Landes Hessen eingetragen sind.“? 
 

Stadtverordneter Kieselbach, CDU-Fraktion, begründet die Anfrage. 

 

Stadtbaurat Nolda beantwortet die Anfrage und im Anschluss zusammen mit 

Herrn Mohr, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalpflege, die Fragen der 

Ausschussmitglieder. 

 

Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzender Kalb die 

Anfrage für erledigt. 

 

 

11. Mehr Sicherheit für die Haltestelle Mittelring 

Antrag der Fraktion B90/Grüne 

- 101.18.1806 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird beauftragt, die KVG um Prüfung zu bitten, ob die Vorschläge 

des VCD zur Verbesserung der Sicherheit an der Haltestelle Mittelring 

umgesetzt werden können. Über die Ergebnisse der Prüfung und über die 

Perspektive für den Umbau der Haltestelle Mittelring ist im Ausschuss für 

Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr zu berichten. 
 

Stadtverordnete Koch, Fraktion B90/Grüne, begründet den Antrag. 

 

Stadtrat Stochla beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder. 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: CDU, B90/Grüne, Kasseler Linke, WfK 

Ablehnung: SPD, AfD 

Enthaltung: -- 

Abwesend: FDP+FW+Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 
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Mittelring, 101.18.1806, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dreyer 

 

 

12. Ergebnisse der Verkehrserhebung vorstellen 

Antrag der Fraktion B90/Grüne 

- 101.18.1807 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Der Magistrat wird gebeten, die Ergebnisse der letzten Verkehrserhebung in 

Kassel nach dem System repräsentativer Verkehrsbefragungen (SrV) in einer der 

nächsten Sitzungen des Ausschusses für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verkehr vorzustellen. 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: einstimmig 

Ablehnung: -- 

Enthaltung: -- 

Abwesend: FDP+FW+Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem Antrag der Fraktion B90/Grüne betr. Ergebnisse der Verkehrserhebung 

vorstellen, 101.18.1807, wird zugestimmt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordnete Bock 

 

 

13. Finanzierung des Blindenpfades im Naturpark Habichtswald 

Anfrage der Fraktion FDP+ Freie Wähler + Piraten 

- 101.18.1826 - 

 

Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 
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im Naturpark Habichtswald durchgeführt werden muss? 

 

2. Welche finanziellen Mittel wurden dem Naturpark Habichtswald in den 

letzten Jahren zur Verfügung gestellt? 

 

3. Welche Möglichkeiten sieht die Stadt, den Blindenpfad verkehrssicher zu 

machen? 

 

4. Wer kann im Falle eines Unfalls juristisch haftbar gemacht werden? 

 

5. Wie hoch ist der finanzielle und personelle Mehrbedarf, der bei einem Erhalt 

des Blindenpfades anfällt? 

 

6. Wie viele Personen nutzen aktiv den Blindenpfad? 

 

7. Gibt es weitere Maßnahmen seitens der Stadt für die gesellschaftliche 

Teilhabe von Blinden und Sehbehinderten, die momentan in Planung sind? 

 

8. Inwiefern haben sich die zuständigen Magistratsmitglieder über den Abbau 

verständigt? Im Behindertenbeirat wurde sich noch im August 2020 von 

Seiten des Magistrats für den Erhalt des Blindenpfades ausgesprochen. 

 

Stadtbaurat Nolda beantwortet die Anfrage. Die schriftliche Beantwortung wird 

der Niederschrift beigefügt. 

 

Nach Beantwortung durch Stadtbaurat Nolda erklärt Vorsitzender Kalb die 

Anfrage für erledigt. 

 

 

14. Erhöhung der Sozialwohnungsquote 

Antrag der SPD-Fraktion 

- 101.18.1843 - 

 

Antrag 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung erhöht die Sozialwohnungsquote von 25 

Prozent auf 30 Prozent und legt diese verpflichtend für folgende Bereiche fest: 

 

 Bei Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Durchführungsverträgen 

mit Investoren sind mindestens 30 Prozent der Fläche der entstehenden 

Wohneinheiten im geförderten Wohnungsbau zu realisieren. 
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Grundstücken ist ab einer Größenordnung von 6 geplanten Wohneinheiten 

eine verpflichtende Quote zur Herstellung von mindestens 30 Prozent der 

Fläche der Wohneinheiten im geförderten Wohnungsbau vorzugeben. 

 Bei der Ausweisung von Wohnbaugebieten ab einer Größe von 0,5 Hektar 

und mit Eignung zum Geschosswohnungs- und Mehrfamilienhausbau sind 

Bereiche für geförderten Wohnungsbau in einer Größenordnung von 

mindestens 30 Prozent der Fläche vorzusehen. 

 Der Magistrat wird aufgefordert, besonders bei Bauvorhaben in stark 

nachgefragten Quartieren, wie z.B. in den Stadtteilen Vorderer Westen, 

Mitte, Wesertor, Nord-Holland und Wilhelmshöhe bei Bauherren und den 

Wohnungsbaugesellschaften für die Inanspruchnahme der 

Förderprogramme des Landes Hessen zur Schaffung von gefördertem 

Wohnraum zu werben und bei Bauvorhaben ab einer Größenordnung von 6 

Wohneinheiten auf einen Anteil von geförderten Wohnungen zu bestehen. 

 

Die im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus realisierten Vorhaben 

verursachen einen Eigenanteil der Stadt Kassel von derzeit mindestens 10.000 € 

pro Wohneinheit. Die Stadtverordnetenversammlung wird bei Bedarf in den 

künftigen Haushalten entsprechende zusätzliche Mittel bereitstellen. 

 

Stadtverordneter Bürger, SPD-Fraktion, begründet den Antrag. 

 

Stadtbaurat Nolda und Herr Mohr, Stadtplanung, Bauaufsicht und Denkmalpflege, 

beantworten die Fragen der Ausschussmitglieder. 

 

 

Im Rahmen der Diskussion ändert Stadtverordneter Bürger, SPD-Fraktion, den 

Antrag seiner Fraktion wie folgt ab und begründet diesen. 

 

 Geänderter Antrag der SPD-Fraktion 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung erhöht die Sozialwohnungsquote von 25 

Prozent auf 30 Prozent und legt diese verpflichtend für folgende Bereiche fest: 

 

 Bei Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Durchführungsverträgen 

mit Investoren sind mindestens 30 Prozent der Fläche der entstehenden 

Wohneinheiten in unterschiedlichen Wohnungsgrößen im geförderten 

Wohnungsbau zu realisieren. 

 Beim Verkauf oder der Vergabe im Erbbaurecht von städtischen 

Grundstücken ist ab einer Größenordnung von 6 geplanten Wohneinheiten 

eine verpflichtende Quote zur Herstellung von mindestens 30 Prozent der 
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im geförderten Wohnungsbau vorzugeben. 

 Bei der Ausweisung von Wohnbaugebieten ab einer Größe von 0,5 Hektar 

und mit Eignung zum Geschosswohnungs- und Mehrfamilienhausbau sind 

Bereiche für geförderten Wohnungsbau in einer Größenordnung von 

mindestens 30 Prozent der Fläche vorzusehen. 

 Der Magistrat wird aufgefordert, besonders bei Bauvorhaben in stark 

nachgefragten Quartieren, wie z.B. in den Stadtteilen Vorderer Westen, 

Mitte, Wesertor, Nord-Holland und Wilhelmshöhe bei Bauherren und den 

Wohnungsbaugesellschaften für die Inanspruchnahme der 

Förderprogramme des Landes Hessen zur Schaffung von gefördertem 

Wohnraum zu werben und bei Bauvorhaben ab einer Größenordnung von 6 

Wohneinheiten auf einen Anteil von geförderten Wohnungen zu bestehen. 

 

Die im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus realisierten Vorhaben 

verursachen einen Eigenanteil der Stadt Kassel von derzeit mindestens 10.000 € 

pro Wohneinheit. Die Stadtverordnetenversammlung wird bei Bedarf in den 

künftigen Haushalten entsprechende zusätzliche Mittel bereitstellen. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: SPD, B90/Grüne, Kasseler Linke, WfK 

Ablehnung: CDU, AfD 

Enthaltung: -- 

Abwesend: FDP+FW+Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Dem geänderten Antrag der SPD-Fraktion betr. Erhöhung der 

Sozialwohnungsquote, 101.18.1843, wird zugestimmt. 

 

 

Stadtverordneter Müller, Fraktion B90/Grüne, bringt im Rahmen der Diskussion 

folgenden Änderungsantrag ein. 

 

 Änderungsantrag der Fraktion B90/Grüne 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung erhöht die Sozialwohnungsquote von 25 

Prozent auf 30 Prozent und legt diese verpflichtend für folgende Bereiche fest: 
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 Bei Abschluss von städtebaulichen Verträgen und Durchführungsverträgen 

mit Investoren sind mindestens 30 Prozent der Fläche der entstehenden 

Wohneinheiten im geförderten Wohnungsbau zu realisieren. 

 Beim Verkauf oder der Vergabe im Erbbaurecht von städtischen 

Grundstücken ist ab einer Größenordnung von 6 geplanten Wohneinheiten 

eine verpflichtende Quote zur Herstellung von mindestens 30 Prozent der 

Fläche der Wohneinheiten im geförderten Wohnungsbau vorzugeben. 

 Bei der Ausweisung von Wohnbaugebieten ab einer Größe von 0,5 Hektar 

und mit Eignung zum Geschosswohnungs- und Mehrfamilienhausbau sind 

Bereiche für geförderten Wohnungsbau in einer Größenordnung von 

mindestens 30 Prozent der Fläche vorzusehen. 

 Der Magistrat wird aufgefordert, besonders bei Bauvorhaben in stark 

nachgefragten Quartieren, wie z.B. in den Stadtteilen Vorderer Westen, 

Mitte, Wesertor, Nord-Holland und Wilhelmshöhe bei Bauherren und den 

Wohnungsbaugesellschaften für die Inanspruchnahme der 

Förderprogramme des Landes Hessen zur Schaffung von gefördertem 

Wohnraum zu werben und bei Bauvorhaben ab einer Größenordnung von 6 

Wohneinheiten auf einen Anteil von geförderten Wohnungen zu bestehen. 

 

Die im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus realisierten Vorhaben 

verursachen einen Eigenanteil der Stadt Kassel von derzeit mindestens 10.000 € 

pro Wohneinheit. Die Stadtverordnetenversammlung wird bei Bedarf in den 

künftigen Haushalten entsprechende zusätzliche Mittel bereitstellen. 

 

Wegen Beratungsbedarf beantragt Stadtverordneter Lang, SPD-Fraktion, eine 

Sitzungsunterbrechung. 

Nach der Unterbrechung zieht Stadtverordneter Müller, Fraktion B90/Grüne, den 

Änderungsantrag seiner Fraktion zurück. 

 

Der Änderungsantrag wurde von Stadtverordneten Müller, Fraktion B90/Grüne, 

für seine Fraktion zurückgezogen. 

 

 

Stadtverordneter Dreyer, AfD-Fraktion, stellt folgenden Änderungsantrag. 

 

 Änderungsantrag der AfD-Fraktion 

 

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung erhöht präzisiert die Sozialwohnungsquote 

von 25 Prozent auf 30 Prozent und legt diese verpflichtend für folgende 

Bereiche fest: 
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mit Investoren sind mindestens 30 25 Prozent der Fläche der realisierten 

Wohnfläche der entstehenden Wohneinheiten im geförderten Wohnungsbau 

zu realisieren. 

 Beim Verkauf oder der Vergabe im Erbbaurecht von städtischen 

Grundstücken ist ab einer Größenordnung von 6 geplanten Wohneinheiten 

eine verpflichtende Quote zur Herstellung von mindestens 30 25 Prozent der 

Fläche der realisierten Wohnfläche der Wohneinheiten im geförderten 

Wohnungsbau vorzugeben. 

 Bei der Ausweisung von Wohnbaugebieten ab einer Größe von 0,5 Hektar 

und mit Eignung zum Geschosswohnungs- und Mehrfamilienhausbau sind 

Bereiche für geförderten Wohnungsbau in einer Größenordnung von 

mindestens 30 25 Prozent der Fläche der realisierten Wohnfläche 

vorzusehen. 

 Der Magistrat wird aufgefordert, besonders bei Bauvorhaben in stark 

nachgefragten Quartieren, wie z.B. in den Stadtteilen Vorderer Westen, 

Mitte, Wesertor, Nord-Holland und Wilhelmshöhe bei Bauherren und den 

Wohnungsbaugesellschaften für die Inanspruchnahme der 

Förderprogramme des Landes Hessen zur Schaffung von gefördertem 

Wohnraum zu werben und bei Bauvorhaben ab einer Größenordnung von 6 

Wohneinheiten auf einen Anteil von geförderten Wohnungen zu bestehen. 

 

Die im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus realisierten Vorhaben 

verursachen einen Eigenanteil der Stadt Kassel von derzeit mindestens 10.000 € 

pro Wohneinheit. Die Stadtverordnetenversammlung wird bei Bedarf in den 

künftigen Haushalten entsprechende zusätzliche Mittel bereitstellen. 

 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr fasst bei 

Zustimmung: AfD 

Ablehnung: SPD, CDU, B90/Grüne, Kasseler Linke, WfK 

Enthaltung: -- 

Abwesend: FDP+FW+Piraten 

den  
 

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss zu 

fassen: 

 

Der Änderungsantrag der AfD-Fraktion betr. Erhöhung der Sozialwohnungsquote, 

101.18.1843, wird abgelehnt. 

 

Berichterstatter/-in:  Stadtverordneter Dr. Hoppe 
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15. Höhe von Strafen bei Verstoß gegen die Baumschutzsatzung 

Anfrage der Fraktion B90/Grüne 

- 101.18.1844 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

16. Interessenskonflikt zwischen Photovoltaikanlagen und Denkmalschutz 

Anfrage der Fraktion B90/Grüne 

- 101.18.1845 - 

 

Aus Zeitgründen erfolgt kein Aufruf. 

Der Tagesordnungspunkt wird für die nächste Sitzung vorgemerkt. 

 

 

 

Ende der Sitzung: 19.10 Uhr 

 

 

 

 

 

Dominique Kalb Sabine John 

Vorsitzender Schriftführerin 
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